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§ 55 BewG 1955
 BewG 1955 - Bewertungsgesetz 1955

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Unbebaute Grundstücke sind mit dem gemeinen Wert zu bewerten.

2. (2)Als unbebaute Grundstücke gelten auch Grundstücke, auf denen sich Gebäude befinden, deren Wert und

Zweckbestimmung gegenüber dem Wert und der Zweckbestimmung des Grund und Bodens von

untergeordneter Bedeutung sind.
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